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448. Bundesgesetz: Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988, des Vermögensteuergesetzes 1954 und
der Bundesabgabenordnung
(NR: GP XVIII RV 574 AB 618 S. 77. BR: AB 4317 S. 557.)

449 . Bundesgesetz: Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992 — KfzStG 1992 und Änderung des Versicherungs-
steuergesetzes 1953, des Einkommensteuergesetzes 1988, der Bundesabgabenord-
nung, des Abgabenverwaltungsorganisationsgesetzes, des Finanzstrafgesetzes, des
Normverbrauchsabgabegesetzes und des Kraftfahrgesetzes 1967
(NR: GP XVIII RV 582 AB 617 S. 77. BR: AB 4316 S. 557.)

450 . Bundesgesetz: Einführung eines Weinsteuergesetzes 1992 sowie Änderung des Alkoholabgabegeset-
zes 1973, des Weingesetzes 1985, des Umsatzsteuergesetzes 1972, des Finanzaus-
gleichsgesetzes 1989, des Bewertungsgesetzes 1955 und der Gewerbeordnung 1973
(NR: GP XVIII RV 585 AB 616 S. 77. BR: 4334 AB 4315 S. 557.)

448. Bundesgesetz, mit dem das Einkommen-
steuergesetz 1988, das Vermögensteuergesetz
1954 und die Bundesabgabenordnung geändert

werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Einkommensteuergesetz 1988

Das Einkommensteuergesetz 1988, BGBl.
Nr. 400, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 314/1992, wird wie folgt geändert:

1. Im § 103 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Bei Personen, deren Zuzug der Förderung
von Wissenschaft und Forschung dient und aus
diesem Grund im öffentlichen Interesse gelegen ist,
kann der Bundesminister für Finanzen für die Dauer
des im öffentlichen Interesse gelegenen Wirkens
dieser Personen steuerliche Mehrbelastungen bei
den nach Abs. 1 begünstigungsfähigen Einkünften
beseitigen, die durch die Begründung eines
inländischen Wohnsitzes eintreten. Das öffentliche
Interesse ist für jedes Veranlagungsjahr durch eine
Bescheinigung des Bundesministers für Wissen-
schaft und Forschung nachzuweisen. Nach Aufgabe
ihrer steuerlich begünstigten Tätigkeit ist die
Inanspruchnahme einer Zuzugsbegünstigung nach
Abs. 1 bis 3 zulässig."

2. Im § 126 erhalten die Z 3, 4 und 5 die
Bezeichnung Z 4, 5 und 6; als Z 3 wird eingefügt:

„3. hinsichtlich des § 103 Abs. 4 zweiter Satz der
Bundesminister für Wissenschaft und For-
schung,".

Artikel II

Vermögensteuergesetz 1954

Das Vermögensteuergesetz 1954, BGBl.
Nr. 192/1954, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 281/1990, wird wie folgt geän-
dert:

1. Im § 10 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Bei Personen, deren Zuzug der Förderung
von Wissenschaft und Forschung dient und aus
diesem Grund im öffentlichen Interesse gelegen ist,
kann der Bundesminister für Finanzen für die Dauer
des im öffentlichen Interesse gelegenen Wirkens
dieser Personen steuerliche Mehrbelastungen bei
den nach Abs. 1 begünstigungsfähigen Vermögens-
teilen beseitigen, die durch die Begründung eines
inländischen Wohnsitzes eintreten. Das öffentliche
Interesse ist für jedes Veranlagungsjahr durch eine
Bescheinigung des Bundesministers für Wissen-
schaft und Forschung nachzuweisen. Nach Aufgabe
ihrer steuerlich begünstigten Tätigkeit ist die
Inanspruchnahme einer Zuzugsbegünstigung nach
Abs. 1 bis 3 zulässig."

2. § 26 lautet:

„§ 26. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich des
§ 10 Abs. 4 zweiter Satz der Bundesminister für
Wissenschaft und Forschung betraut."

Artikel III

Bundesabgabenordnung

Die Bundesabgabenordnung, BGBl.
Nr. 194/1961, zuletzt geändert durch das Bundes-
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gesetz BGBl. Nr. 660/1989, sowie durch Art. XXII
Abs. 3 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 10/1991, und
die Kundmachung des Bundeskanzlers BGBl.
Nr. 457/1991, wird wie folgt geändert:

§ 14 lautet:

„§ 14. (1) Wird ein Unternehmen oder ein im
Rahmen eines Unternehmens gesondert geführter
Betrieb im Ganzen übereignet, so haftet der
Erwerber

a) für Abgaben, bei denen die Abgabepflicht sich
auf den Betrieb des Unternehmens gründet,
soweit die Abgaben auf die Zeit seit dem
Beginn des letzten, vor der Übereignung
liegenden Kalenderjahres entfallen;

b) für Steuerabzugsbeträge, die seit dem Beginn
des letzten, vor der Übereignung liegenden
Kalenderjahres abzuführen waren.

Dies gilt nur insoweit, als der Erwerber im
Zeitpunkt der Übereignung die in Betracht
kommenden Schulden kannte oder kennen mußte
und insoweit, als er an solchen Abgabenschuldigkei-
ten nicht schon so viel entrichtet hat, wie der Wert
der übertragenen Gegenstände und Rechte (Besitz-
posten) ohne Abzug übernommener Schulden
beträgt.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten nicht bei
einem Erwerb im Zuge eines Vollstreckungsverfah-
rens, bei einem Erwerb aus einer Konkursmasse, im
Weg des Ausgleichsverfahrens (auch des fortgesetz-
ten Verfahrens) oder der Überwachung des
Schuldners durch Sachwalter der Gläubiger."

Klestil

Vranitzky

449. Bundesgesetz über die Erhebung einer
Kraftfahrzeugsteuer (Kraftfahrzeugsteuerge-
setz 1992 — KfzStG 1992), über die Änderung
des Versicherungssteuergesetzes 1953, des
Einkommensteuergesetzes 1988, der Bundes-
abgabenordnung, des Abgabenverwaltungsor-
ganisationsgesetzes, des Finanzstrafgesetzes,
des Normverbrauchsabgabegesetzes und des

Kraftfahrgesetzes 1967

Der Nationalrat hat beschlossen:

1. TEIL

Bundesgesetz über die Erhebung einer
Kraftfahrzeugsteuer

(Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992 — KfzStG 1992)

Gegenstand der Steuer

§ 1. Der Kraftfahrzeugsteuer unterliegen
1. in einem inländischen Zulassungsverfahren

zum Verkehr zugelassene Kraftfahrzeuge,
ausgenommen Krafträder, Personenkraftwa-
gen sowie Kombinationskraftwagen, wenn
und solange für diese eine Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung, auf die § 6 Abs. 3
Versicherungssteuergesetz 1953 anzuwenden
ist, besteht;

2. in einem ausländischen Zulassungsverfahren
zum Verkehr zugelassene Kraftfahrzeuge, die
auf Straßen mit öffentlichem Verkehr im
Inland verwendet werden;

3. Kraftfahrzeuge, die auf Straßen mit öffentli-
chem Verkehr im Inland ohne die kraftfahr-
rechtlich erforderliche Zulassung verwendet
werden (widerrechtliche Verwendung);

4. Kraftfahrzeuge, für die ein Wechselkennzei-
chen zugewiesen ist und
a) wenigstens eines davon ein anderer Kraft-

wagen als ein Personenkraftwagen oder
Kombinationskraftwagen ist, oder

b) die Steuer gemäß § 6 Abs. 3 Versiche-
rungssteuergesetz 1953 von einem steuer-
befreiten Kraftfahrzeug (§ 4 Abs. 3 Versi-
cherungssteuergesetz 1953) zu erheben
wäre.

Steuerbefreiungen

§ 2. (1) Von der Steuer sind befreit:
1. Kraftfahrzeuge, die für den Bund oder eine

andere Gebietskörperschaft zugelassen und
zur Verwendung im Bereich des öffentlichen
Sicherheitsdienstes, der Zollwache oder der
Justizwache bestimmt sind, sowie Heeres-
fahrzeuge;

2. Kraftfahrzeuge, die ausschließlich oder vor-
wiegend für die Feuerwehr, für den Ret-
tungsdienst oder als Krankenwagen bestimmt
sind;

3. Kraftfahrzeuge, die mit Probefahrtkennzei-
chen oder mit Überstellungskennzeichen
benützt werden;

4. Omnibusse sowie Kraftfahrzeuge, die aus-
schließlich oder vorwiegend im Mietwagen-
oder Taxigewerbe verwendet werden;

5. Invalidenkraftfahrzeuge;
6. Krafträder, deren Hubraum 100 Kubikzenti-

meter nicht übersteigt;
7. Zugmaschinen und Motorkarren, die aus-

schließlich oder vorwiegend in land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben verwendet
werden;

8. selbstfahrende Arbeitsmaschinen;
9. Kraftfahrzeuge, die ausschließlich elektrisch

angetrieben werden;
10. Kraftfahrzeuge, für die der Zulassungsschein

und die Kennzeichentafeln bei der Behörde,
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die den Zulassungsschein ausgestellt hat, für
einen Zeitraum von mindestens sechs Mona-
ten hinterlegt werden;

11. Kraftfahrzeuge von Personen, denen eine
Steuerbefreiung auf Grund von Staatsverträ-
gen, Gegenseitigkeitserklärungen oder sonst
nach den Grundsätzen des zwischenstaatli-
chen Steuerrechtes zukommt oder auf Grund
tatsächlich gewährter Gegenseitigkeit zuer-
kannt wird.

(2) Wird für zwei oder drei Kraftfahrzeuge nur
ein Zulassungsschein ausgefertigt, so ist die Steuer
nur für das Kraftfahrzeug zu entrichten, das der
höchsten Steuer unterliegt; Kraftfahrzeuge, die
gemäß Abs. 1 von der Steuer befreit sind, sind nicht
zu berücksichtigen.

Steuerschuldner

§ 3. Steuerschuldner ist
1. bei einem in einem inländischen Zulassungs-

verfahren zugelassenen Kraftfahrzeug die
Person, für die das Kraftfahrzeug zugelassen
ist;

2. in allen anderen Fällen die Person, die das
Kraftfahrzeug auf Straßen mit öffentlichem
Verkehr im Inland verwendet.

Dauer der Steuerpflicht

§ 4. (1) Die Steuerpflicht dauert:
1. Für ein in einem inländischen Zulassungsver-

fahren zugelassenes Kraftfahrzeug vom Tag
der Zulassung bis zum Tag, an dem die
Zulassung endet;

2. für ein in einem ausländischen Zulassungsver-
fahren zugelassenes Kraftfahrzeug vom Tag
des Grenzeintrittes bis zum Tag des Grenzaus-
trittes;

3. bei widerrechtlicher Verwendung (§ 1 Z 3)
eines Kraftfahrzeuges vom Beginn des Kalen-
dermonates, in dem die Verwendung einsetzt,
bis zum Ablauf des Kalendermonates, in dem
die Verwendung endet.

(2) Wird ein steuerbefreites Kraftfahrzeug
steuerpflichtig, so beginnt die Steuerpflicht mit dem
Tag, an dem der Befreiungsgrund wegfällt.

(3) Kommt es zu einer Änderung der für die
Steuerbemessung maßgeblichen Verhältnisse, so ist
dies ab dem Tag der Änderung zu berücksichtigen.

Steuersatz

§ 5. (1) Die Steuer beträgt je Monat bei
1. Krafträdern je Kubikzentimeter

Hubraum 0,22 S;
2. Personenkraftwagen und Kombina-

tionskraftwagen je Kilowatt der um
24 Kilowatt verringerten Motorlei-
stung 5,50 S,

mindestens aber 55 S. Für die mit
einem Fremdzündungsmotor ausge-
statteten Kraftwagen, die — unab-
hängig von ihrer Bauweise — den im
§ 1 d Abs. 1 Z 3.1.1. der Kraftfahr-
gesetz-Durchführungsverordnung
1967, BGBl. Nr. 399, in der Fassung
der 18. Novelle, BGBl.
Nr. 395/1985, angeführten Abgas-
werten nicht entsprechen, erhöht
sich die Steuer ab dem 1. Jänner
1995 um 20 vH;

3. allen anderen Kraftfahrzeugen
a) mit einem höchsten zulässigen

Gesamtgewicht bis 3 500 Kilo-
gramm je Kilowatt der um
24 Kilowatt verringerten Motor-
leistung 5,50 S,
mindestens aber 55 S;

b) mit einem höchsten zulässigen
Gesamtgewicht von mehr als
3 500 Kilogramm 450 S.

(2) Für die Steuerberechnung gemäß Abs. 1 sind
die im Typenschein oder im Bescheid über die
Einzelgenehmigung eingetragenen Werte maßge-
bend. Bei unterschiedlichen Angaben über die
Motorleistung ist die kleinere Zahl maßgebend. Ist
die Motorleistung nicht in Kilowatt angegeben, hat
die Umrechnung gemäß § 64 des Maß- und
Eichgesetzes 1950, BGBl. Nr. 152, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 174/1973, zu erfol-
gen. Bruchteile von Kilowatt sind auf volle Kilowatt
aufzurunden. Fehlt eine entsprechende Eintragung,
ist bei Krafträdern ein Hubraum von 350 cm3, bei
Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen
eine Motorleistung von 50 Kilowatt, im übrigen ein
höchstes zulässiges Gesamtgewicht von mehr als
3 500 Kilogramm anzusetzen.

(3) Zur Berechnung der Steuer ist der Monat mit
30 Tagen anzusetzen. Angefangene Tage zählen als
volle Tage.

(4) Für ein in einem ausländischen Zulassungsver-
fahren zugelassenes Kraftfahrzeug, das vorüberge-
hend im Inland benützt wird, beträgt der Tagessteu-
ersatz für:

1. Krafträder 10 S;
2. Personenkraftwagen und Kombina-

tionskraftwagen 20 S;
3. alle übrigen Kraftfahrzeuge 90 S.

(5) Der Bundesminister für Finanzen ist ermäch-
tigt, für bestimmte Gruppen von Kraftfahrzeugen
mit ausländischem Kennzeichen die gemäß Abs. 4
anzuwendenden Steuersätze mit Verordnung zu
erhöhen, um diese Kraftfahrzeuge einer Steuerbela-
stung zu unterwerfen, die der Belastung entspricht,
welcher Kraftfahrzeuge mit inländischem Kennzei-
chen im Heimatstaat der Kraftfahrzeuge mit
ausländischem Kennzeichen unterliegen. Hiebei ist
auf alle Abgaben Bedacht zu nehmen, die in dem
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betreffenden Staat für die Benützung oder das
Halten von Kraftfahrzeugen erhoben werden.

Anzeige-, Aufzeichnungs- und Erklärungspflicht,
Entrichtung der Steuer

§ 6. (1) Der Steuerschuldner hat dem Finanzamt
(§ 7) die Umstände anzuzeigen, die die Abgabe-
pflicht nach diesem Bundesgesetz begründen; diese
Anzeige ist binnen einem Monat, gerechnet vom
Eintritt des anzeigepflichtigen Ereignisses, zu
erstatten.

(2) Aus im Inland vom Steuerschuldner fortlau-
fend zu führenden Aufzeichnungen muß sich für
nach diesem Bundesgesetz steuerpflichtige Kraft-
fahrzeuge deren Art und Kennzeichen, die Dauer
der Steuerpflicht und die Steuerbemessungsgrund-
lage ergeben.

(3) Der Steuerschuldner hat jeweils für ein
Kalendervierteljahr die Steuer selbst zu berechnen
und bis zum zehnten Tag (Fälligkeitstag) des auf das
Kalendervierteljahr zweitfolgenden Kalendermo-
nats an das Finanzamt zu entrichten.

(4) Der Steuerschuldner hat für jedes abgelaufene
Kalenderjahr bis zum 31. März des darauffolgen-
den Kalenderjahres dem Finanzamt eine Steuerer-
klärung über die steuerpflichtigen Kraftfahrzeuge
abzugeben. Ein gemäß § 201 BAO festgesetzter
Abgabenbetrag hat den im Abs. 3 genannten
Fälligkeitstag.

(5) Für ein in einem ausländischen Zulassungsver-
fahren zugelassenes Kraftfahrzeug ist die Steuer
vom Grenzzollamt nach den für den Zoll geltenden
Rechtsvorschriften zu erheben. Der Steuerschuld-
ner hat die zollamtliche Bestätigung (§ 59 des
Zollgesetzes 1988, BGBl. Nr. 644/1988) über die
Festsetzung der Steuer im Inland mitzuführen und
den Organen der Zollwache oder der Abgabenbe-
hörden sowie dem Austrittszollamt auf Verlangen
zur Überprüfung vorzuweisen. Das Austrittszollamt
hat, soweit erforderlich, eine Neufestsetzung unter
Anrechnung der vom Eintrittszollamt festgesetzten
Steuer vorzunehmen.

Zuständigkeit zur Erhebung

§ 7. (1) Für in einem inländischen Zulassungsver-
fahren zugelassene Kraftfahrzeuge ist für die
Erhebung der Steuer nach diesem Bundesgesetz das
Finanzamt örtlich zuständig, dem die Erhebung der
Umsatzsteuer des Steuerschuldners obliegt. Fehlt
ein derartiges Finanzamt, so hat das Wohnsitzfi-
nanzamt beziehungsweise das Finanzamt, in dessen
Bereich der Steuerschuldner seinen Sitz hat, in den
Fällen des § 55 Abs. 4 BAO das für die Erhebung der
Abgaben vom Einkommen und Vermögen der
natürlichen Person zuständige Finanzamt die Steuer
zu erheben.

(2) Bei widerrechtlicher Verwendung eines
Kraftfahrzeuges (§ 1 Z 3) ist das Finanzamt örtlich
zuständig, das als erstes Kenntnis davon erlangt.

(3) Im grenzüberschreitenden Verkehr mit nicht
im Inland zugelassenen Kraftfahrzeugen sind die
Grenzzollämter für die Erhebung der Steuer
zuständig.

Aufhebung der Zulassung

§ 8. Die Nicht- oder nicht vollständige Entrich-
tung der Kraftfahrzeugsteuer ist ein Grund zur
Aufhebung der Zulassung, den das Finanzamt bei
der Behörde, die das Kraftfahrzeug zum Verkehr
zugelassen hat, durch Anzeige geltend machen
kann.

Verweisungen

§ 9. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf
Bestimmungen anderer Bundesgesetze hingewiesen
wird, sind diese Bestimmungen, wenn nichts anderes
bestimmt ist, in ihrer jeweils geltenden Fassung
anzuwenden.

(2) Die in diesem Bundesgesetz verwendeten
Begriffe des Kraftfahrrechtes richten sich nach den
jeweils geltenden kraftfahrrechtlichen Vorschriften.

(3) Wird in anderen Bundesgesetzen auf
Bestimmungen des Kraftfahrzeugsteuergesetzes
1952, BGBl. Nr. 110, verwiesen, bezieht sich diese
Verweisung auf die entsprechenden Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes.

Übergangsbestimmung und Aufhebung bisheriger
Rechtsvorschriften

§ 10. (1) Der gemäß § 6 Abs. 1 Kraftfahrzeug-
steuergesetz 1952 mit 1. Oktober 1992 beginnende
Steuerzeitraum 1992/1993 endet am 30. April 1993.
Die Steuerkarte für den Steuerzeitraum 1992/1993
ist vom Steuerschuldner unaufgefordert bis späte-
stens 31. Mai 1993 dem Finanzamt zu übergeben.

(2) Für Pauschalierungen gemäß § 7 Kraftfahr-
zeugsteuergesetz 1952 gilt Abs. 1 sinngemäß. Die
Kraftfahrzeugsteuernachweisung für den verkürz-
ten Steuerzeitraum ist bis 31. Mai 1993 dem
Finanzamt zu übergeben.

(3) Das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1952 ist auf
Steuerzeiträume nach dem 30. April 1993 nicht
mehr anzuwenden.

Inkrafttreten und Vollziehung

§ 11. (1) Die §§ 1 bis 9 sind für die Besteuerung
von Kraftfahrzeugen für Zeiträume nach dem
30. April 1993 anzuwenden.
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(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich des
§ 8 der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft
und Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nister für Finanzen, betraut.

2. TEIL

Änderung von Bundesgesetzen

Artikel I

Versicherungssteuergesetz 1953

Das Versicherungssteuergesetz 1953, BGBl.
Nr. 133, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 281/1990, wird wie folgt ge-
ändert:

Abschnitt I

1. Im § 4 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Von der Steuer gemäß § 6 Abs. 3 sind
ausgenommen:

1. Kraftfahrzeuge, die für eine Gebietskörper-
schaft zugelassen und zur Verwendung im
Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes
bestimmt sind;

2. Kraftfahrzeuge, die ausschließlich oder vor-
wiegend für die Feuerwehr, für den Rettungs-
dienst oder als Krankenwagen bestimmt sind;

3. Kraftfahrzeuge, die mit Probefahrtkennzei-
chen oder mit Überstellungskennzeichen be-
nützt werden;

4. Kraftfahrzeuge, die ausschließlich oder vor-
wiegend im Mietwagen- oder Taxigewerbe
verwendet werden;

5. Invalidenkraftfahrzeuge;
6. Kraftfahrzeuge, die ausschließlich elektrisch

angetrieben werden;
7. Krafträder, deren Hubraum 100 Kubikzenti-

meter nicht übersteigt;
8. Kraftfahrzeuge, für die der Zulassungsschein

und die Kennzeichentafeln bei der Behörde,
die den Zulassungsschein ausgestellt hat, für
einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten
hinterlegt werden."

2. § 5 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Steuer wird für jede einzelne Versiche-
rung berechnet. Die Bemessungsgrundlage ist

1. regelmäßig das Versicherungsentgelt;
2. bei der Hagelversicherung und bei der im

Betrieb der Landwirtschaft oder Gärtnerei
genommenen Versicherung von Glasdeckun-
gen über Bodenerzeugnisse gegen Hagelscha-
den für jedes Versicherungsjahr die Versiche-
rungssumme;

3. bei Versicherungsverträgen, die in Erfüllung
der Versicherungspflicht gemäß § 59 Abs. 1

des Kraftfahrgesetzes 1967, BGBl. Nr. 267, in
der jeweils geltenden Fassung, abgeschlossen
werden, neben dem Versicherungsentgelt
a) der Hubraum bei Krafträdern,
b) die Motorleistung (in Kilowatt) bei Perso-

nenkraftwagen und Kombinationskraft-
wagen."

3. Im § 5 lauten die Abs. 5 und 6:

„(5) Für die Steuerberechnung gemäß Abs. 1 Z 3
sind die im Typenschein oder im Bescheid über die
Einzelgenehmigung eingetragenen Werte maßge-
bend. Bei unterschiedlichen Angaben über die
Motorleistung ist die kleinere Zahl maßgebend. Ist
die Motorleistung nicht in Kilowatt angegeben, hat
die Umrechnung gemäß § 64 des Maß- und
Eichgesetzes 1950, BGBl. Nr. 152, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 174/1973, zu erfol-
gen. Bruchteile von Kilowatt sind auf volle Kilowatt
aufzurunden. Fehlt eine entsprechende Eintragung,
ist bei Krafträdern ein Hubraum von 350 cm3, bei
Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen
eine Motorleistung von 50 Kilowatt anzusetzen.

(6) Werte in fremder Währung sind zur
Berechnung der Steuer nach den für die Umsatz-
steuer geltenden Vorschriften umzurechnen."

4. Im § 6 erhalten die Abs. 3 und 4 die
Bezeichnung Abs. 4 und 5; im nunmehrigen Abs. 5
tritt an die Stelle der Wortfolge „Abs. 3" jeweils die
Wortfolge „Abs. 4". Folgender Abs. 3 wird einge-
fügt:

„(3) 1. Bei der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversi-
cherung für im Inland zum Verkehr zugelassene
Kraftfahrzeuge erhöht sich die nach § 5 Abs. 1 Z 1
ergebende Steuer für jeden Monat des Bestehens
eines Versicherungsvertrages, der in Erfüllung der
Versicherungspflicht gemäß § 59 Abs. 1 des Kraft-
fahrgesetzes 1967 , BGBl. Nr. 267, in der jeweils
geltenden Fassung, abgeschlossen wurde (motorbe-
zogene Versicherungssteuer), bei

a) Krafträdern um 0,22 S je Kubikzentimeter
Hubraum;

b) Personenkraftwagen und Kombinationskraft-
wagen um 5,50 S je Kilowatt der um
24 Kilowatt verringerten Motorleistung, min-
destens aber um 55 S. Ausgenommen von der
motorbezogenen Versicherungssteuer sind
Kraftfahrzeuge, für die ein Wechselkennzei-
chen zugewiesen ist und wenigstens eines ein
anderer Kraftwagen als ein Personenkraftwa-
gen oder ein Kombinationskraftwagen ist. Für
die mit einem Fremdzündungsmotor ausge-
statteten Kraftwagen, die — unabhängig von
ihrer Bauweise — den im § 1 d Abs. 1 Z 3.1.1.
der Kraftfahrgesetz-Durchführungsverord-
nung 1967, BGBl. Nr. 399, in der Fassung der
18. Novelle, BGBl. Nr. 395/1985, angeführ-
ten Abgaswerten nicht entsprechen, erhöht
sich die Steuer ab dem 1. Jänner 1995 um

219
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20 vH. Für die motorbezogene Versiche-
rungssteuer gelten, sofern sich nichts anderes
ergibt, die Bestimmungen über die vom
Versicherungsentgelt zu berechnende Steuer.

2. Die Steuer ermäßigt sich, wenn das Versiche-
rungsentgelt

a) in den Fällen der Z 1 lit. a
— vierteljährlich zu entrichten ist, auf

0,216 S;
— halbjährlich zu entrichten ist, auf 0,212 S;
— jährlich zu entrichten ist, auf 0,20 S;

b) in den Fällen der Z 1 lit. b
— vierteljährlich zu entrichten ist, auf 5,40 S

(Mindeststeuer 54 S);
— halbjährlich zu entrichten ist, auf 5,30 S

(Mindeststeuer 53 S);
— jährlich zu entrichten ist, auf 5 S (Min-

deststeuer 50 S).

3. Für Zeiträume, die kürzer sind als ein Monat,
ist die motorbezogene Versicherungssteuer für den
von einem vollen Monat abweichenden Zeitraum
anteilig zu entrichten. Hiebei ist der Monat mit 30
Tagen anzusetzen.

4. Wird für jeweils zwei oder drei Krafträder,
Personenkraftwagen oder Kombinationskraftwa-
gen ein Wechselkennzeichen zugewiesen, so ist die
Steuer gemäß Z 1 bis 3 nur für das Kraftfahrzeug zu
entrichten, für das die Prämie der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung zu bemessen ist.

5. Im Versicherungsschein sind die Bemessungs-
grundlage und die Steuer gesondert auszuweisen.

6. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer
alle für den Bestand und Umfang der Abgabepflicht
bedeutsamen Umstände vollständig und wahrheits-
gemäß darzulegen.

7. Der Versicherer hat unrichtige Berechnungen
der motorbezogenen Versicherungssteuer zu be-
richtigen. Berichtigungen können nur für das
laufende und die zwei vorangegangenen Kalender-
jahre erfolgen. Nachforderungen auf Grund von
Berichtigungen sind vom Versicherungsnehmer ab
Aufforderung zu entrichten. Die §§ 38 und 39
Versicherungsvertragsgesetz, BGBl. Nr. 2/1959, in
der jeweils gehenden Fassung, gelten entsprechend.
Lehnt der Versicherer eine vom Versicherungsneh-
mer verlangte Berichtigung ab, hat er dem
Versicherungsnehmer eine Bescheinigung über die
von ihm entrichtete motorbezogene Versicherungs-
steuer auszustellen. Der Versicherungsnehmer kann
vom Finanzamt (§ 7 Abs. 1 Kraftfahrzeugsteuerge-
setz 1992, BGBl. Nr. 449) die Rückzahlung einer zu
Unrecht entrichteten motorbezogenen Versiche-
rungssteuer beantragen. Anträge können bis zum
Ablauf des zweiten Jahres gestellt werden, in
welchem das Verlangen auf Richtigstellung schrift-
lich gestellt wurde."

5. Im § 7 Abs. 4 werden folgende Sätze angefügt:

„Zahlungen des Versicherungsnehmers auf das
Versicherungsentgelt gelten als verhältnismäßig auf
die Steuer und die dem Versicherer sonst
zustehenden Forderungen (§ 3 Abs. 1) geleistet. Der
Versicherungsnehmer hat die motorbezogene Ver-
sicherungssteuer entsprechend der für das Versiche-
rungsentgelt vereinbarten Zahlungsweise an den
Versicherer zu zahlen. Für vom Versicherungsneh-
mer nicht vollständig gezahlte motorbezogene
Versicherungssteuer besteht keine Haftung des
Versicherers (§ 7 Abs. 1) oder des Bevollmächtigten
(§ 7 Abs. 1 und 2), wenn dieser die ihm zumutbaren
Schritte zur Geltendmachung seines Anspruches
unternommen hat."

6. § 8 lautet:

„Steuererhebung

§ 8. (1) Der Versicherer (§ 7 Abs. 1) oder der
Bevollmächtigte (§ 7 Abs. 1 und 2) hat spätestens am
zwanzigsten Tag (Fälligkeitstag) des auf ein
Kalendervierteljahr (Anmeldungszeitraum) folgen-
den Kalendermonates die Steuer für den Anmel-
dungszeitraum nach den Prämieneinnahmen selbst
zu berechnen. Stehen die Prämieneinnahmen der
Höhe nach noch nicht fest, so ist die Steuer nach
dem wahrscheinlichen Prämienverlauf zu berech-
nen. Weicht die zeitgerecht entrichtete Abgabe von
der auf die tatsächlichen Einnahmen entfallenden
Abgabe um nicht mehr als zwei Prozent ab, so bleibt
diese Differenz für die Verpflichtung zur Entrich-
tung eines Säumniszuschlages außer Betracht. Die
Steuer ist spätestens am Fälligkeitstag zu entrichten.

(2) Der Versicherer (§ 7 Abs. 1) oder der
Bevollmächtigte (§ 7 Abs. 1 und 2) hat bis zum
30. April eine Jahressteuererklärung für das abge-
laufene Kalenderjahr beim Finanzamt einzureichen.

(3) Ist der Versicherungsnehmer zur Entrichtung
der Steuer verpflichtet (§ 7 Abs. 3), so hat er
spätestens am zehnten Tag (Fälligkeitstag) des auf
einen Kalendermonat folgenden Kalendermonates,
in dem das Versicherungsentgelt entrichtet worden
ist, eine Steuererklärung beim Finanzamt einzurei-
chen, in welcher er die Steuer selbst zu berechnen
hat; die Steuer ist spätestens am Fälligkeitstag zu
entrichten.

(4) Eine nach § 201 BAO festgesetzte oder gemäß
§ 202 BAO geltend gemachte Steuer hat den in
Abs. 1 oder 3 genannten Fälligkeitstag.

(5) Ist die Steuer nach der Versicherungssumme
zu berechnen (§ 5 Abs. 1 Z 2), so hat der
Versicherer die volle Steuer nach Empfang der
Prämie oder eines Prämienteilbetrages zu entrich-
ten.

(6) Der Versicherer (§ 7 Abs. 1) oder der
Bevollmächtigte (§ 7 Abs. 1 und 2) ist verpflichtet,
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zur Feststellung der Steuer und der Grundlage ihrer
Berechnung im Inland Aufzeichnungen zu führen.
Diese müssen alle Angaben enthalten, die für die
Berechnung der Steuer von Bedeutung sind."

7. § 12 Abs. 1 lautet:

„(1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen, im Falle des § 6
Abs. 5 im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für wirtschaftliche Angelegenheiten betraut."

Abschnitt II

1. Abschnitt I Z 6 ist ab dem 1. Jänner 1993
anzuwenden.

2. Abschnitt I Z 1 bis 5 ist hinsichtlich der
motorbezogenen Versicherungssteuer auf alle Zah-
lungen von Versicherungsentgelten anzuwenden,
die nach dem 30. April 1993 fällig werden.

3. Auf die Zahlung von Versicherungsentgelten,
die vor dem 1. Mai 1993 fällig geworden sind, ist
Abschnitt I Z 1 bis 5 hinsichtlich der motorbezoge-
nen Versicherungssteuer nur soweit anzuwenden,
als die Versicherungsentgelte Versicherungszeit-
räume betreffen, die nach dem 30. April 1993 liegen.
Der Versicherungsnehmer hat die auf diese
Versicherungszeiträume entfallende motorbezo-
gene Versicherungssteuer bei Aufforderung an den
Versicherer zu bezahlen. Die §§ 38 und 39
Versicherungsvertragsgesetz, BGBl. Nr. 2/1959, in
der jeweils geltenden Fassung, gelten entsprechend.
Die Aufforderung hat so rechtzeitig zu ergehen, daß
die Versicherungssteuer vom Versicherungsnehmer
bis 30. Juni 1993 entrichtet werden kann.

4. Der Versicherer haftet für die auf diese
Versicherungszeiträume entfallende motorbezo-
gene Versicherungssteuer; die Haftung entfällt,
wenn der Versicherer gemäß § 38 Versicherungs-
vertragsgesetz, BGBl. Nr. 2/1959, in der jeweils
geltenden Fassung, vom Versicherungsvertrag zu-
rückgetreten ist oder dem Versicherungsnehmer
eine Zahlungsfrist im Sinne des § 39 Abs. 1
Versicherungsvertragsgesetz bestimmt hat.

5. Abweichend von § 8 Abs. 1 ist der Fälligkeitstag
für das zweite Kalenderviertel 1993 der 20. August
1993.

Artikel II

Einkommensteuergesetz 1988

Das Einkommensteuergesetz 1988, BGBl.
Nr. 400, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 448/1992, wird wie folgt geändert:

Im § 35 lautet Abs. 4:

„(4) 1. Die Versicherungssteuer gemäß § 6 Abs. 3
des Versicherungssteuergesetzes 1953 oder die

Kraftfahrzeugsteuer gemäß dem Kraftfahrzeug-
steuergesetz 1992 für ein Kraftfahrzeug, das auf den
Steuerpflichtigen mit einer dauernden starken
Gehbehinderung (Z 2) zugelassen ist und das er
infolge seiner Gehbehinderung zur persönlichen
Fortbewegung verwenden muß, gilt als außerge-
wöhnliche Belastung. Ist die Besteuerung aus der
Leistung des Kraftfahrzeuges abzuleiten, so liegt
eine außergewöhnliche Belastung nur insoweit vor,
als die Leistung 70 Kilowatt nicht überschreitet.

2. Die dauernde starke Gehbehinderung ist
durch

— einen Ausweis gemäß § 29 b der Straßenver-
kehrsordnung 1960 oder

— eine Feststellung im Sinne des § 36 Abs. 2 Z 3
des Bundesbehindertengesetzes 1990 oder

— die Eintragung einer dauernden starken
Gehbehinderung im Behindertenpaß (§ 42
Abs. 1 Bundesbehindertengesetz 1990) oder

— eine Bescheinigung über die Befreiung von
der Kraftfahrzeugsteuer gemäß § 2 Abs. 2 des
Kraftfahrzeugsteuergesetzes 1952

nachzuweisen.

3. Die außergewöhnliche Belastung wird durch
Gutschrift des maßgebenden Versicherungssteuer-
betrages im Wege der Veranlagung oder des
Jahresausgleichs, im Falle der Kraftfahrzeugsteuer
im Rahmen der Einhebung der Kraftfahrzeugsteuer
abgegolten. Unterbleibt bei Steuerpflichtigen, für
die keine Lohnsteuerkarte ausgestellt wurde, eine
Veranlagung, so ist der maßgebende Versicherungs-
steuerbetrag auf Antrag des Steuerpflichtigen zu
erstatten. Der Antrag kann bis zum Ablauf des auf
den Veranlagungszeitraum zweitfolgenden Kalen-
derjahres gestellt werden."

Artikel III

Bundesabgabenordnung

Die Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/
1961, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 448/1992 sowie durch Artikel XXII
Abs. 3 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 10/1991 und
die Kundmachung des Bundeskanzlers BGBl.
Nr. 457/1991, wird wie folgt geändert:

§ 65 lautet:

„§ 65. (1) Unbeschadet der Bestimmung des
Abs. 2 ist für die Erhebung der Kraftfahrzeugsteuer
nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz 1952 das
Finanzamt, in dessen Bereich die Zulassung zum
Verkehr zuletzt erfolgt ist, örtlich zuständig. Bei
widerrechtlicher Benützung eines Kraftfahrzeuges
ist das Finanzamt örtlich zuständig, das als erstes
davon Kenntnis erlangt.

(2) Im grenzüberschreitenden Verkehr mit nicht
im Inland zugelassenen Kraftfahrzeugen sind die
Grenzzollämter für die Erhebung der Kraftfahr-
zeugsteuer nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz
1952 zuständig."
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Artikel IV

Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz

Das Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz,
BGBl. Nr. 18/1975, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 312/1987, wird wie folgt
geändert:

Abschnitt I

1. Im § 5 Abs. 1 Z 5 wird der Punkt durch einen
Strichpunkt ersetzt und folgende Z 6 angefügt:

„6. die Erhebung der Kraftfahrzeugsteuer nach
dem Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992 der in
Z 1 genannten Körperschaften, Personenver-
einigungen und Vermögensmassen."

2. Im § 5 Abs. 2 Z 4 wird der Punkt durch einen
Strichpunkt ersetzt und folgende Z 5 angefügt:

„5. die Erhebung mit Ausnahme der Einhebung
und zwangsweisen Einbringung der Kraft-
fahrzeugsteuer nach dem Kraftfahrzeugsteu-
ergesetz 1992 der in Z 1 genannten Körper-
schaften, Personenvereinigungen und Vermö-
gensmassen."

3. Im § 7 Abs. 2 werden die Worte „die Erhebung
der Kraftfahrzeugsteuer." durch die Worte „die
Erhebung der Kraftfahrzeugsteuer nach dem
Kraftfahrzeugsteuergesetz 1952." ersetzt.

4. Im § 8 Z 4 wird der Punkt durch einen
Strichpunkt ersetzt und folgende Z 5 angefügt:

„5. die Erhebung der Kraftfahrzeugsteuer nach
dem Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992 der in
Z 1 genannten Körperschaften, Personenver-
einigungen und Vermögensmassen; die Einhe-
bung und zwangsweise Einbringung dieser
Abgabe jedoch nur für den in der Anlage 1
festgelegten Amtsbereich."

Abschnitt II

Abschnitt I tritt mit 1. Mai 1993 in Kraft.

Artikel V

Finanzstrafgesetz

Das Finanzstrafgesetz, BGBl. Nr. 129/1958,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 699/1991, wird wie folgt geändert:

Abschnitt I

§ 2 Abs. 2 lautet:

„(2) Die Stempel- und Rechtsgebühren und die
Konsulargebühren sind keine Abgaben im Sinne des
Abs. 1"

Abschnitt II

Abschnitt I tritt mit 1. Mai 1993 in Kraft.

Artikel VI

Normverbrauchsabgabegesetz

Das Normverbrauchsabgabegesetz 1991, BGBl.
Nr. 695, wird wie folgt geändert:

1. Im § 11 Abs. 1 lautet der erste und zweite Satz:

„Die Erhebung der Abgabe obliegt in den Fällen
des § 7 Abs. 1 Z 1 und 2 und der Änderung der
Bemessungsgrundlage nach § 8 dem Finanzamt, das
für die Erhebung der Umsatzsteuer des Abgaben-
schuldners zuständig ist. Der Abgabenschuldner hat
spätestens am zehnten Tag (Fälligkeitstag) des auf
den Kalendermonat, in dem die Steuerschuld
entstanden ist (Anmeldungszeitraum), zweitfolgen-
den Monats eine Anmeldung bei dem für die
Einhebung der Umsatzsteuer zuständigen Finanz-
amt einzureichen, in der er den für den
Anmeldungszeitraum zu entrichtenden Betrag selbst
zu berechnen hat."

2. Im § 11 Abs. 2 lautet der erste Satz:

„Die Erhebung der Abgabe obliegt in den Fällen
des § 7 Abs. 1 Z 3 dem Finanzamt, in dessen
Amtsbereich der Steuerpflichtige seinen Sitz, seinen
(Haupt-)Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat."

Artikel VII

Kraftfahrgesetz 1967

Das Kraftfahrgesetz 1967, BGBl. Nr. 267/1967,
zuletzt geändert durch Artikel VI des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 695/1991, wird wie folgt geändert:

Abschnitt I

1. Im § 37 Abs. 2 entfällt die lit. e.

2. § 43 Abs. 2 lautet:

„(2) Wurde das Fahrzeug abgemeldet und der
Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln abge-
liefert (Abs. 1) oder ihr Verlust oder Untergang
glaubhaft gemacht, so sind der Behörde, sofern
nicht zwingende entgegenstehende Gründe glaub-
haft gemacht werden, der Typenschein oder der
Bescheid über die Einzelgenehmigung zur Einsicht-
nahme vorzulegen. Die Behörde hat auf diesen
Dokumenten die Abmeldung und den Tag der
Abmeldung zu bestätigen. Als Tag der Abmeldung
gilt der Tag der Ablieferung des Zulassungsscheines
und der Kennzeichentafeln oder der Tag, an dem
ihr Verlust oder Untergang glaubhaft gemacht
wurde."
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3. § 52 Abs. 2 lautet:

„(2) Der Zulassungsschein und die Kennzeichen-
tafeln dürfen nach ihrer Hinterlegung (Abs. 1) erst
wieder ausgefolgt werden, wenn eine Versiche-
rungsbestätigung gemäß § 61 Abs. 1 vorgelegt
wurde."

Abschnitt II

Abschnitt I tritt mit 1. Mai 1993 in Kraft.

Klestil

Vranitzky

450. Bundesgesetz, mit dem ein Weinsteuerge-
setz 1992 eingeführt wird, sowie das Alkohol-
abgabegesetz 1973, das Weingesetz 1985, das
Umsatzsteuergesetz 1972, das Finanzaus-
gleichsgesetz 1989, das Bewertungsgesetz 1955
und die Gewerbeordnung 1973 geändert

werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Weinsteuergesetz 1992

Steuerbare Vorgänge
§ 1. (1) Der Weinsteuer unterliegen folgende

Vorgänge:
1. Die erste Lieferung (§ 3 UStG 1972) von Wein

in Behältnissen mit einem Inhalt bis zu
50 Liter, die ein Unternehmer (§ 2 UStG 1972)
im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines
Unternehmens ausführt. Die Steuerpflicht tritt
nicht ein, soweit die Einfuhr des gelieferten
Weines nach Z 4 steuerpflichtig war;

2. die Lieferung von Wein durch einen Unter-
nehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen
seines Unternehmens in anderen als in Z 1
bezeichneten Behältnissen, ausgenommen die
Lieferung an einen anderen Unternehmer zur
gewerblichen Weiterveräußerung oder zur
gewerblichen Be- oder Verarbeitung;

3. der Eigenverbrauch. Eigenverbrauch liegt vor,
wenn ein Unternehmer im Inland Wein aus
seinem Unternehmen für Zwecke entnimmt,
die außerhalb des Unternehmens liegen. Die
Steuerpflicht tritt nicht ein, soweit die
Lieferung oder die Einfuhr des entnommenen
Weines an den Unternehmer nach Z 1, 2 oder
4 steuerpflichtig war;

4. die Einfuhr von Wein in das Zollgebiet (§ 1
ZollG)

a) in Behältnissen mit einem Inhalt bis zu
50 Liter;

b) in anderen Behältnissen, ausgenommen die
Einfuhr zur gewerblichen Weiterveräuße-
rung- oder zur gewerblichen Be- oder
Verarbeitung.

(2) Eine Einfuhr liegt vor, wenn Wein aus dem
Zollausland in das Zollgebiet gelangt.

(3) Inland ist das Bundesgebiet mit Ausnahme der
Zollausschlußgebiete.

Wein

§ 2. Als Wein im Sinne dieses Bundesgesetzes
gelten:

1. Wein der Unternummern 2204 21 A und 2204
29 Ades Zolltarifs;

2. Wein der Unternummern 2205 10 B, 2205 10
C, 2205 90 B und 2205 90 C des Zolltarifs;

3. Waren der Unternummer 2206 00 B 2 des
Zolltarifs, die Wein der Nummer 2204 oder
2205, ausgenommen Schaumwein, enthalten.

Steuerbefreiungen

§ 3. Von den unter § 1 Abs. 1 Z 1 bis 3 fallenden
Vorgängen sind steuerfrei:

1. Ausfuhrlieferungen im Sinne des § 6 Z 1 des
Umsatzsteuergesetzes 1972;

2. der Eigenverbrauch bei landwirtschaftlichen
Betrieben in Höhe von 150 Liter im Kalender-
vierteljahr.

Steuersatz

§ 4. Die Weinsteuer beträgt 1,15 S je Liter Wein.
Waren der Unternummer 2206 00 B 2 des Zolltarifs
unterliegen nur mit ihrem Weingehalt im Sinne des
§ 2 Z 1 und Z 2 der Weinsteuer.

Steuerschuldner, Entstellung der Steuerschuld

§ 5. (1) Der Steuerschuldner ist in den Fällen des
§ 1 Abs. 1 Z 1 bis 3 der Unternehmer.

(2) Die Steuerschuld entsteht in den Fällen des § 1
Abs. 1 Z 1 bis 3 mit Ablauf des Kalendervierteljah-
res, in dem der steuerpflichtige Vorgang verwirk-
licht wurde.

(3) Bei der Einfuhr sind die für Zölle geltenden
Rechtsvorschriften anzuwenden.

Aufzeichnungspflicht

§ 6. (1) Der Unternehmer ist in den Fällen des § 1
Abs. 1 Z 1 bis 3 verpflichtet, zur Feststellung der
Steuer und der Grundlagen ihrer Berechnung im
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Inland fortlaufend Aufzeichnungen zu führen. Die
Verpflichtung zur Führung von Aufzeichnungen
entfällt, soweit hinsichtlich des Weines die Steuer-
schuld bereits entstanden ist.

(2) Die Aufzeichnungspflicht (Abs. 1) ist erfüllt,
wenn aus Büchern oder Aufzeichnungen zu ersehen
sind:

1. Sämtliche Lieferungen (§ 1 Abs. 1 Z 1 und 2)
unter Angabe des Datums und der Menge (in
Liter), in den Fällen des § 1 Abs. 1 Z 2 bei
Lieferung an einen anderen Unternehmer zur
gewerblichen Weiterveräußerung oder zur
gewerblichen Be- oder Verarbeitung auch
dessen Name (Firma) und Anschrift;

2. sämtliche Lieferungen, die an den Unterneh-
mer für sein Unternehmen gegen Entgelt
ausgeführt worden sind, unter Angabe des
Datums und der Menge (in Liter);

3. die Bemessungsgrundlagen für den Eigenver-
brauch (§ 1 Abs. 1 Z 3);

4. sämtliche gemäß § 3 Z 1 steuerfreien Vor-
gänge unter Angabe des Datums, der Menge
(in Liter) und eines Hinweises auf den
betreffenden Ausfuhrnachweis.

(3) Die Steuer gilt als Abgabe im Sinne des § 131
Abs. 1 Z 2 zweiter Satz der Bundesabgabenord-
nung.

Erhebung der Steuer durch die Finanzämter

§ 7. (1) Die Erhebung der Steuer obliegt in den
Fällen des § 1 Abs. 1 Z 1 bis 3 dem Finanzamt, das
für die Erhebung der Umsatzsteuer des Steuer-
schuldners zuständig ist oder im Fall der Umsatz-
steuerpflicht des Steuerschuldners in Betracht käme.

(2) Der Steuerschuldner hat jeweils für ein
Kalendervierteljahr die Steuer selbst zu berechnen
und bis zum zehnten Tag (Fälligkeitstag) des auf das
Kalendervierteljahr, in dem die Steuerschuld
entstanden ist, zweitfolgenden Monats an das
Finanzamt zu entrichten.

(3) Ein gemäß § 201 BAO festgesetzter Steuerbe-
trag hat den im Abs. 2 genannten Fälligkeitstag.

Erhebung der Weinsteuer anläßlich der Einfuhr

§ 8. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht
anderes bestimmt ist, sind für die Erhebung der
Weinsteuer für Wein, der in das Zollgebiet
eingeführt wird, sinngemäß die für Zölle geltenden
Rechtsvorschriften anzuwenden.

(2) Die Erhebung der Weinsteuer anläßlich der
Einfuhr von Wein obliegt den Zollämtern.

Vergütung

§ 9. Wird Wein von einem Unternehmer aus dem
Zollgebiet ausgeführt (§ 7 UStG 1972), für den die
Steuer zu entrichten war, so ist die auf den

ausgeführten Wein entfallende Steuer dem Unter-
nehmer, der ihn ausgeführt hat, zu vergüten. Der
Unternehmer hat die Ausfuhr buchmäßig nachzu-
weisen und zu beweisen, daß für den in Betracht
kommenden Wein die Steuerschuld entstanden ist.
Der Vergütungsbetrag ist bei der Selbstberechnung
(§ 7. Abs. 2) zu berücksichtigen und ein entspre-
chend gekürzter Betrag zu entrichten.. Insoweit dies
für das Kalendervierteljahr, in dem der Vergütungs-
tatbestand verwirklicht wurde, nicht möglich ist, ist
der Betrag auf Antrag des Unternehmers, der den
Wein ausgeführt hat, mit Bescheid zu vergüten. Der
Antrag kann binnen fünf Jahren ab der Verwirkli-
chung des Vergütungstatbestandes gestellt werden.
Für die Zuständigkeit gilt § 7 Abs. 1 sinngemäß.

Mitwirkung der Weinaufsicht

§ 10. Die Organe der Weinaufsicht sind berech-
tigt, Bücher und Aufzeichnungen auch für Zwecke
der Weinsteuer zu überprüfen. Liegen gewichtige
Gründe für die Annahme vor, daß die Weinsteuer
nicht ordnungsgemäß berechnet und abgeführt
wurde, sind sie verpflichtet, dies dem zuständigen
Finanzamt mitzuteilen.

Verweisungen

§ 11. Soweit in diesem Bundesgesetz auf
Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen
wird, sind diese Bestimmungen in ihrer jeweils
geltenden Fassung anzuwenden.

Inkrafttreten

§ 12. Dieses Bundesgesetz ist auf Vorgänge
anzuwenden, die nach dem 31. Juli 1992 verwirk-
licht werden.

Vollziehung

§ 13. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich des
§ 10 der Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Finanzen betraut.

Artikel II

Alkoholabgabegesetz 1973

Die Abgabe von alkoholischen Getränken nach
dem Alkoholabgabegesetz 1973, BGBl.
Nr. 446/1972, zuletzt geändert durch BGBl.
Nr. 695/1991, ist bei steuerbaren Vorgängen im
Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 und 2, die nach dem 31. Juli
1992 bewirkt werden, und bei steuerbaren Vorgän-
gen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 3, bei welchen der für
die Anwendung der zolltarifarischen Bestimmungen
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maßgebende Zeitpunkt nach dem 31. Juli 1992 liegt,
nicht zu erheben.

Artikel III

W e i n g e s e t z 1985

Das Weingesetz 1985, BGBl. Nr. 444, zuletzt
geändert durch BGBl. Nr. 10/1992, wird wie folgt
geändert:

§ 45 Abs. 7 lautet:

„(7) Mit der Weinsteuer ist von den Abgabenbe-
hörden des Bundes ein Marketingbeitrag nach den
für bundesrechtlich geregelte öffentliche Abgaben
geltenden Vorschriften zu erheben. Der Marketing-
beitrag ist eine Einnahme des Bundes und ist
zweckgebunden für Förderungsmaßnahmen der
Weinwirtschaft zu verwenden. Die Höhe des
Marketingbeitrages hat der Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Finanzen durch Verord-
nung festzusetzen."

Artikel IV

Umsatzsteuergesetz 1972

Das Umsatzsteuergesetz 1972, BGBl. Nr. 223,
zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 695/1991, wird
wie folgt geändert:

1. Im § 12 a ist als Abs. 3 anzufügen:

„(3) Unternehmer, die überwiegend Umsätze
gemäß § 6 Z 8 oder Z 9 lit. c tätigen, sind berechtigt,
abweichend von § 12 Abs. 3 einen Vorsteuerabzug
für die im Zusammenhang mit Datenverarbeitungs-
aufträgen erbrachten sonstigen Leistungen in Höhe
von 50% der in der Rechnung (§ 11) ausgewiesenen
Umsatzsteuer vorzunehmen, soweit
— sie diese sonstigen Leistungen zur Ausführung

steuerfreier Umsätze gemäß § 6 Z 8 oder Z 9
lit. c in Anspruch nehmen und

— diese Leistungen von Rechenzentren oder von
Unternehmern, die überwiegend Umsätze ge-
mäß § 6 Z 8 oder Z 9 lit. c tätigen, erbracht
werden."

2. Z 1 ist auf sonstige Leistungen an den
Unternehmer anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember 1992 ausgeführt werden.

Artikel V

F i n a n z a u s g l e i c h s g e s e t z 1989

Das Finanzausgleichsgesetz 1989 (FAG 1989),
BGBl. Nr. 687/1988, zuletzt geändert durch BGBl.
Nr. 693/1991, wird wie folgt geändert:

1. § 7 Abs. 1 lautet:

„(1) Gemeinschaftliche Bundesabgaben sind die
Einkommensteuer — veranlagte Einkommensteuer
einschließlich Abzugsteuer gemäß § 99 EStG 1988,
BGBl. Nr. 400, Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer I
(§ 93 Abs. 2 Z 1 und 2 EStG 1988) und Kapitaler-
tragsteuer II (§ 93 Abs. 2 Z 3 und Abs. 3 EStG 1988)
—, die Umsatzsteuer, die Biersteuer, die Wein-
steuer, die Schaumweinsteuer, der Branntweinauf-
schlag und Monopolausgleich, die Abgabe von
alkoholischen Getränken, die Mineralölsteuer, die
Erbschafts- und Schenkungssteuer, die Grunder-
werbsteuer, die Bodenwertabgabe, die Kraftfahr-
zeugsteuer, die Spielbankabgabe, der Kunstförde-
rungsbeitrag, der Kulturgroschen und die Energie-
verbrauchsabgabe. Die Teilung der beiden zuletzt
genannten Abgaben zwischen dem Bund und den
Ländern (Wien als Land) und die Aufteilung der
Ertragsanteile der Länder bleiben der bundesgesetz-
lichen Regelung vorbehalten."

2. § 8 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Erträge der im § 7 Abs. 1 angeführten
gemeinschaftlichen Bundesabgaben mit Ausnahme
des Kulturgroschens, der Energieverbrauchsabgabe
und der Spielbankabgabe werden zwischen dem
Bund, den Ländern (Wien als Land) und den
Gemeinden (Wien als Gemeinde) in folgendem
Hundertsatzverhältnis geteilt:

3. § 8 Abs. 2 Z 6 lautet:

„6. bei der Biersteuer auf die Länder 18,151
Hundertteile nach dem länderweisen Ver-
brauch von Bier und 15,736 Hundertteile nach
der Volkszahl; auf die Gemeinden 8,280
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Hundertteile nach dem länderweisen Ver-
brauch von Bier und 19,232 Hundertteile nach
der Volkszahl;"

4. § 8 Abs. 2 Z 7 lautet:

„7. bei der Weinsteuer, bei der Schaumweinsteuer,
beim Branntweinaufschlag und Monopolaus-
gleich sowie bei der Abgabe von alkoholischen
Getränken auf die Länder und Gemeinden
nach der Volkszahl;"

5. § 14 Abs. 1 Z 7 lautet:

„7. Abgaben auf die entgeltliche Lieferung von
Speiseeis einschließlich darin verarbeiteter
oder dazu verabreichter Früchte und von
Getränken, jeweils einschließlich der mitver-
kauften Umschließung und des mitverkauften
Zubehörs, soweit die Lieferung nicht für
Zwecke des Wiederverkaufs im Rahmen einer
nachhaltigen Tätigkeit erfolgt. Ausgenommen
von der Besteuerung sind Lieferungen im
Sinne des § 10 Abs. 2 Z 4 des Umsatzsteuerge-
setzes 1972, BGBl. Nr. 223 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 660/1989, wenn
die Verschaffung der Verfügungsmacht am
Ort der Produktion erfolgt und wenn keine
Beförderung und keine Versendung vorliegt,
sowie Lieferungen von Milch;"

6. § 14 Abs. 2 lautet:

„(2) (Verfassungsbestimmung) § 8 Abs. 4 F-VG
1948 ist auf Abgaben auf entgeltliche Lieferungen,
für die eine bundesgesetzliche Ermächtigung
besteht, nicht anzuwenden."

7. § 14 Abs. 3 lautet:

„(3) Die im Abs. 1 unter Z 1, 7, 8, 10 bis 13 und 15
angeführten Abgaben sowie die unter Abs. 1 Z 16
angeführten Gemeindeverwaltungsabgaben sind
ausschließliche Gemeindeabgaben."

8. § 15 Abs. 3 Z 2 lautet:

„2. die gemäß § 14 Abs. 1 Abs. 1 Z 7 bezeichneten
Abgaben im Ausmaß von 10 vH des Entgelts
bei Speiseeis und alkoholhältigen Getränken
und von 5 vH des Entgelts bei alkoholfreien
Getränken; ausgenommen sind Lieferungen
zur unmittelbaren Konsumation in Verkehrs-
mitteln an die Fahrgäste oder das Personal,
soweit nicht die vom Verkehrsmittel zurück-
gelegte Strecke überwiegend in derselben
Gemeinde liegt. Alkoholfreie Getränke sind
Getränke mit einem Alkoholgehalt in Volu-
menteilen von 0,5 vH Vol. oder weniger;"

9. § 15 Abs. 5 lautet:

„(5) Für die entgeltliche Lieferung gemäß § 14
Abs. 1 Z 7 gilt § 3 Abs. 1, 7 und 8 des Umsatzsteuer-
gesetzes 1972."

10. (Verfassungsbestimmung) Z 6 tritt mit 1. Au-
gust 1992 in Kraft.

11. Z 4 tritt mit 1. Jänner 1992, Z 1 bis Z 3, Z 5
und Z 7 bis Z 9 tritt mit 1. August 1992 in Kraft. Z 1
bis Z 5 und Z 7 bis Z 9 tritt mit Ablauf des
31. Dezember 1992 außer Kraft.

12. Artikel II § 1 erster Satz des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 693/1991 lautet:

„Art. I Z 1 bis Z 10 und Z 12 bis Z 20 tritt mit
1. Jänner 1992, Z 21 mit 1. Jänner 1989 in Kraft."

13. In Art. III Z 2 des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 693/1991 wird das Zitat „BGBl. Nr. 235/1989"
durch „BGBl. Nr. 235/1991" ersetzt.

Artikel VI

Bewertungsgesetz 1955

Das Bewertungsgesetz 1955, BGBl.
Nr. 148/1955, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 699/1991 wird wie folgt geändert:

1. § 30 Abs. 9 bis 11 lautet:

„(9) Werden im Rahmen eines landwirtschaftli-
chen Hauptbetriebes auch Umsätze aus zugekauf-
ten Erzeugnissen erzielt, so ist ein einheitlicher
landwirtschaftlicher Betrieb auch dann anzuneh-
men, wenn der Einkaufswert des Zukaufes fremder
Erzeugnisse nicht mehr als 25 vH des Umsatzes
dieses Betriebes beträgt. Abweichend davon ist bei
Weinbaubetrieben ein einheitlicher Weinbaubetrieb
auch dann anzunehmen, wenn die Einkaufsmenge
des Zukaufes nicht mehr als 2 000 kg frische
Weintrauben der Unternummer 0806 10 des Zollta-
rifs oder insgesamt 1500 l Wein aus frischen
Weintrauben sowie Traubenmost der Unternum-
mern 2204 21 A, 2204 29 A und 2204 30 des
Zolltarifs, jeweils pro Hektar bewirtschafteter
Betriebsfläche, beträgt. Gehören zu einem landwirt-
schaftlichen Betrieb auch Betriebsteile, die gemäß
§ 39 Abs. 2 Z 2 bis 5 gesondert zu bewerten sind, so
sind der erste und zweite Satz auf jeden Betriebsteil
gesondert anzuwenden.

(10) Übersteigt der Zukauf fremder Erzeugnisse
die im Abs. 9 genannten Werte oder Mengen, so ist
hinsichtlich des Betriebes (Betriebsteiles) ein einheit-
licher Gewerbebetrieb anzunehmen.

(11) Für die Beurteilung der in Abs. 9 und 10
genannten Ausmaße sind die Umsätze oder Mengen
des dem Feststellungszeitpunkt vorangehenden
Kalenderjahres maßgebend, sofern aus der Art der
Betriebsführung eine Nachhaltigkeit zu erwarten
ist."

2. Z 1 ist auf Feststellungszeitpunkte anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 1992 liegen.

Artikel VII

Gewerbeordnung 1973

Die Gewerbeordnung 1973, BGBl. Nr. 50/1974,
zuletzt geändert durch den § 18 Preisauszeich-
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nungsgesetz, BGBl. Nr. 146/1992, wird wie folgt
geändert:

1. In § 2 Abs. 3 Z 1 wird nach dem Strichpunkt
folgender Halbsatz eingefügt:

„hinsichtlich des Weinbaus ferner der Zukauf von
höchstens 1 500 1 Wein oder 2 000 kg Trauben pro

Hektar bewirtschafteter Betriebsfläche und Kalen-
derjahr;"

2. Z 1 tritt mit Ablauf des 31. Juli 1992 in Kraft.

Klestil

Vranitzky
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